
Antwort
der Bundesregierung

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Stefan Schmidt, Lisa Paus, Dr. Danyal 
Bayaz, weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
– Drucksache 19/17891 –

Entwicklung von Vermögensübertragungen durch Erbschaften und Schenkungen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Auch nach dem Gesetz zur Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetzes an die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus dem 
Jahr 2016 und der Annahme der Beschlussempfehlungen des Vermittlungsaus-
schusses durch den Deutschen Bundestag und den Bundesrat, bleibt die politi-
sche und gesellschaftliche Debatte um die Erbschaftsteuer und Schenkung-
steuer lebendig. Gründe dafür sind nach Ansicht der Fragesteller komplizierte 
Regelungen und mehrere, deutlich vorgetragene Rechtsunsicherheiten in der 
Literatur. Dazu trägt die von großen Teilen der Öffentlichkeit insbesondere als 
ungerecht wahrgenommene Besteuerung von leistungslos erworbenem Vermö-
gen, vor allem bei hohen Vermögen im Bereich von mehreren Millionen, bei 
(vgl. https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/erben-steuern-erbschaftsteuer-u
ngleichheit-1.4704923?fbclid=IwAR0Cf39fhzMqLM34_PQXg-WXYkUIZeD
hXHL_4U7SY_x2uwCu54ByKFjTpsE und https://www.zeit.de/2020/03/erbs
chaftsteuer-vermoegen-nachlass-ungleichheit-gerechtigkeit-daniel-halliday). 
Obwohl nach Auffassung der Fragesteller eine Reihe von namhaften Autoren 
deutliche Zweifel an der Verfassungskonformität der aktuellen Ausgestaltung 
der Erbschaftsteuer äußert, hat die Bundesregierung bei früheren Anfragen die 
vorgetragenen verfassungsrechtlichen Bedenken nicht geteilt und auf eine lau-
fende Evaluierung zusammen mit den Bundesländern verwiesen (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 19/6774). Aus Sicht der Fragesteller gibt es angesichts der 
offenkundigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Relevanz des Themas 
Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer weiter offene Fragen.
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1. Wie haben sich die Vermögensübertragungen durch Erbschaften in 
Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen zehn 
Jahren entwickelt (bitte separat für alle Bundesländer und nach Ge-
schlecht, wenn möglich, pro Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichem 
und forstwirtschaftlichem Vermögen, Grundvermögen – davon separat 
Familienheime und für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke –, 
Betriebsvermögen mit gesonderten Ausweis des Betriebsvermögens über 
26 Mio. Euro sowie des übrigen Vermögens mit gesondertem Ausweis der 
darin enthaltenen Anteile an Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?

Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 1 verwiesen. Die amtliche Erbschaft- und 
Schenkungsteuerstatistik bildet diejenigen Vermögensübertragungen nicht ab, 
für die von den Finanzbehörden keine Steuerfestsetzung erfolgte. Eine Angabe 
für einzelne Länder ist nicht möglich. Daher erfolgt der Ausweis nach den 
Gebietsständen Früheres Bundesgebiet sowie Neue Länder und Berlin. Das 
Merkmal Geschlecht kann nicht eindeutig zugeordnet werden, so dass eine 
Auswertung nach diesem Merkmal nicht möglich war.

2. Wie haben sich die Vermögensübertragungen durch Schenkungen in 
Deutschland nach Kenntnis der Bundesregierung in den vergangenen zehn 
Jahren entwickelt (bitte separat für alle Bundesländer und nach Ge-
schlecht, wenn möglich, pro Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichem 
und forstwirtschaftlichem Vermögen, Grundvermögen – davon separat 
Familienheime und für zu Wohnzwecken vermietete Grundstücke – 
Betriebsvermögen mit gesondertem Ausweis des Betriebsvermögens über 
26 Mio. Euro sowie des übrigen Vermögens mit gesondertem Ausweis der 
darin enthaltenen Anteile an Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?

Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 2 verwiesen. Hinsichtlich der beschränkten 
Auswertung wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

3. Wie viele Vermögensübertragungen sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung durch Erbschaften in den vergangenen zehn Jahren angefallen (bitte 
separat für alle Bundesländer und nach Geschlecht, wenn möglich, pro 
Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichem und forstwirtschaftlichem 
Vermögen, Grundvermögen – davon separat Familienheime und für zu 
Wohnzwecken vermietete Grundstücke – Betriebsvermögen mit gesonder-
tem Ausweis des Betriebsvermögens über 26 Mio. Euro sowie des übrigen 
Vermögens mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Anteile an 
Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?

Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 3 verwiesen. Hinsichtlich der beschränkten 
Auswertung wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.
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4. Wie viele Vermögensübertragungen sind nach Kenntnis der Bundesregie-
rung durch Schenkungen in den vergangenen zehn Jahren angefallen (bitte 
separat für alle Bundesländer und nach Geschlecht, wenn möglich, pro 
Jahr nach übertragenem landwirtschaftlichem und forstwirtschaftlichem 
Vermögen, Grundvermögen – davon separat Familienheime und für zu 
Wohnzwecken vermietete Grundstücke – Betriebsvermögen mit gesonder-
tem Ausweis des Betriebsvermögens über 26 Mio. Euro sowie des übrigen 
Vermögens mit gesondertem Ausweis der darin enthaltenen Anteile an 
Kapitalgesellschaften aufschlüsseln)?

Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 4 verwiesen. Hinsichtlich der beschränkten 
Auswertung wird auf die Antwort zu Frage 1 verwiesen.

5. Wie hat sich das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nach alten und neuen Bundes-
ländern aufgeschlüsselt entwickelt?

Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 5 verwiesen. Hinsichtlich der beschränkten 
Auswertung wird auf die Antwort zur Frage 1 verwiesen.

6. Wie hat sich das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach Kenntnis der 
Bundesregierung in den letzten zehn Jahren nach Männern und Frauen 
aufgeschlüsselt entwickelt?

Dazu liegen keine Angaben vor. Auf die Ausführungen in der Antwort zu 
Frage 1 wird ergänzend hingewiesen.

7. Wie hoch war nach Kenntnis der Bundesregierung der durchschnittliche 
Wert des steuerpflichtigen Erwerbs sowie der durchschnittliche Verkehrs-
wert bzw. gemeine Wert des Erbes in den vergangenen zehn Jahren (bitte 
separat für alle Bundesländer, und wenn möglich, nach Geschlecht auf-
schlüsseln)?

a) Wie hoch liegt der Median des steuerpflichtigen Erwerbs?

b) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung vom Wert des steuerpflich-
tigen Erwerbs und des Verkehrswerts der Erbschaften?

Auf die Antwort zu Frage 1 wird hingewiesen.

8. Wie hoch waren nach Kenntnis der Bundesregierung die durchschnitt-
lichen Schenkungen in den vergangenen zehn Jahren (bitte separat für alle 
Bundesländer, und wenn möglich, nach Geschlecht aufschlüsseln)?

a) Wie hoch liegt der Median der Schenkungen?

b) Welche Kenntnis hat die Bundesregierung vom Wert des steuerpflich-
tigen Erwerbs und des Verkehrswerts der Schenkungen?

Auf die Antwort zu Frage 2 wird hingewiesen.

Deutscher Bundestag – 19. Wahlperiode – 3 – Drucksache 19/18922



9. Besitzt die Bundesregierung Zahlen zu den prognostizierten Erbvolumina 
in den nächsten Jahren?

a) Wenn ja, lässt sich das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach 
alten und neuen Bundesländern aufteilen?

b) Wenn ja, lässt sich das Erbvolumen und Schenkungsvolumen nach 
Männern und Frauen aufteilen?

c) Hält die Bundesregierung Schätzungen von 400 Mrd. Euro jährlich für 
plausibel (vgl. https://www.diw.de/de/diw_01.c.560993.de/themen_na
chrichten/in_deutschland_werden_zwischen_2012_und_2027_bis_zu_
400_milliarden_euro_pro_jahr_verschenkt_und_vererbt_werden_gut_
ein_viertel_mehr_als_bisher_angenommen.html)?

d) Geht die Bundesregierung von einer Zunahme, Abnahme oder einer 
Verstetigung des Erbvolumens in den nächsten Jahren aus?

Der Bundesregierung liegen keine Zahlen zu den prognostizierten Erbvolumina 
in den nächsten Jahren vor. Die Schätzung des DIW über ein Erbvolumen in 
Höhe von bis zu 400 Mrd. Euro p. a. zwischen 2012 und 2027 kann die 
Bundesregierung mangels hinreichender eigener Informationen nicht plausibili-
sieren. Bezüglich der Entwicklung des Erbvolumens hat die Bundesregierung 
keine Annahmen getroffen. Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ hat in seiner 
Sitzung im Oktober 2019 für das Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuerauf-
kommen in den Jahren von 2020 bis 2024 einen Anstieg von ca. 2 Prozent p. a. 
angenommen. Da für den Schätzzeitraum keine Änderungen des Erbschaft-
steuerrechts zu berücksichtigen waren, kann – ausgehend von der Schätzung 
der Aufkommensentwicklung der Erbschaftsteuer – unterstellt werden, dass der 
Arbeitskreis von einer entsprechenden Zunahme des Erbvolumens ausgegangen 
ist.

10. Hat sich seit der Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes im Jahr 2016 aus Sicht der Bundesregierung eine Veränderung 
des Schenkungsverhaltens ergeben?

Wenn ja, worin sieht die Bundesregierung die Gründe hierfür?

Statistische Daten zu Schenkungen nach dem ab 1. Juli 2016 geltenden Recht 
sind erstmalig in der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik 2018 verfügbar. 
Hierzu wird auf die Tabelle in Anlage 6 verwiesen. Eine Veränderung des 
Schenkungsverhaltens seit der Anpassung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuergesetzes im Jahr 2016 lässt sich daraus nicht ableiten.

11. Wie viele Erbschaften von Unternehmensvermögen sind der Bundes-
regierung für die vergangenen zehn Jahre bekannt (bitte separat für alle 
Bundesländer aufschlüsseln)?

a) Wie hoch war der Wert des steuerpflichtigen Erwerbs und des Ver-
kehrswerts dieser Erbschaften insgesamt?

b) Wie hoch waren diese Erbschaften im Durchschnitt?

c) Wie hoch liegt der Median dieser Erbschaften?

d) Wie hoch war die Erbschaftsteuer der fraglichen Unternehmensver-
mögen insgesamt?

e) Wie hoch war die Erbschaftsteuer im Durchschnitt?

f) Wie hoch liegt der Median der Erbschaftsteuer?

Die Fragen 11 bis 11f werden gemeinsam beantwortet.
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Es wird auf die vom Statistischen Bundesamt mit der verfügbaren Differenzie-
rung erstellte Tabelle in Anlage 7 verwiesen. Hinsichtlich der beschränkten 
Auswertung wird auf die Antwort zur Frage 1 verwiesen.
Die Fallzahl der in der Erbschaft- und Schenkungsteuerstatistik erfassten Er-
werbe von Todes wegen mit übertragenem Betriebsvermögen können der An-
lage 8 entnommen werden. Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der Unter-
nehmensübertragungen nicht der Fallzahl der Erwerbe entspricht, da aus der 
Übertragung eines Unternehmens auf mehrere Erben regelmäßig mehrere 
Steuerfälle resultieren.

12. Wie beurteilt die Bundesregierung die nach Ansicht der Fragesteller be-
stehende Notwendigkeit, die Gleichmäßigkeit der Besteuerung nach dem 
Erbschaftsteuergesetz in den Bundesländern sicherzustellen?

Der Grundsatz der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ergibt sich aus § 85 der 
Abgabenordnung. Danach haben die Finanzbehörden die Steuern nach Maß-
gabe der Gesetze gleichmäßig festzusetzen und zu erheben. Die Verwaltung der 
Erbschaft- und Schenkungsteuer obliegt den Landesfinanzbehörden. Nach Arti-
kel 108 Absatz 7 des Grundgesetzes kann die Bundesregierung insoweit mit 
Zustimmung des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvorschriften erlassen. Zu-
dem werden von den obersten Finanzbehörden der Länder zur Sicherstellung 
einer gleichmäßigen Anwendung des Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuer-
gesetzes gleichlautende Erlasse beschlossen. Dies ist zuletzt mit der allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift zur Anwendung des Erbschaftsteuer- und Schen-
kungsteuerrechts (Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 – ErbStR 2019) und den 
Hinweisen zu den Erbschaftsteuer-Richtlinien 2019 geschehen (Bundessteuer-
blatt Teil I Sondernummer 1/2019).

13. Wie bewertet die Bundesregierung das Plädoyer der gegenwärtigen 
Bayerischen Staatsregierung für eine „Regionalisierung der Erbschaft-
steuer“ (vgl. https://www.bayerische-staatszeitung.de/staatszeitung/politi
k/detailansicht-politik/artikel/pakt-der-buergerversteher.html#topPosi
tion)?

Das Bundesverfassungsgericht hat mit seinem Urteil vom 17. Dezember 2014 
(1 BvL 21/12) für den Bereich der Erbschaft- und Schenkungsteuer zur Wah-
rung der Rechts- und Wirtschaftseinheit im gesamtstaatlichen Interesse die Er-
forderlichkeit einer bundesgesetzlichen Regelung bestätigt und dem Bund die 
konkurrierende Gesetzgebungskompetenz nach Artikel 72 Absatz 2 des Grund-
gesetzes zugestanden. Eine Regionalisierung der Erbschaft- und Schenkung-
steuer fand bei der Anpassung des Erbschaft- und Schenkungsteuerrechts an die 
o. g. Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts keine Mehrheit.

14. Welche konkreten Schritte hat die Bundesregierung unternommen, um 
eine bundeseinheitliche Umsetzung des Anwendungserlasses in den 
Bundesländern sicherzustellen?

Auf die Antwort zu Frage 12 wird verwiesen.
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15. Hat die Bundesregierung die im Herbst 2016 in einer Protokollerklärung 
zum Vermittlungsergebnis des Vermittlungsausschusses angekündigte 
Prüfung zur weiteren gesetzlichen Regelung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes in einem der nächsten Gesetzgebungsverfahren 
abgeschlossen, bzw. bis wann rechnet die Bundesregierung mit dem Ab-
schluss der Prüfung und einer Umsetzung der Protokollerklärung?

Falls ja, mit welchem Ergebnis?

Falls nein, aus welchen Gründen nicht?

16. Hat die Bundesregierung die in einer Protokollerklärung geäußerte Ab-
sicht, die Konzernbetrachtung bei Familienunternehmen im Hinblick auf 
die Erbschaftsteuer noch vertieft analysieren zu wollen, inzwischen reali-
siert?

Falls ja, wie wurde diese Analyse durchgeführt, und mit welchem Ergeb-
nis?

Falls nein, warum nicht?

Die Fragen 15 und 16 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Prüfung, wie die Protokollerklärung umgesetzt werden kann, ist noch nicht 
abgeschlossen.

17. Anhand welcher Kriterien und Daten definiert die Bundesregierung eine 
angemessene Übertragung von Unternehmensvermögen in Erbschafts-
fällen und Schenkungsfällen, da die entsprechende Statistik keine Infor-
mation über die tatsächliche Belastung der Liquidität im Erbfall aus-
weist?

Die Angemessenheit der erbschaft- und schenkungsteuerlichen Steuerbefreiung 
von Übertragungen betrieblichen Vermögens hängt nach der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts maßgeblich von der Höhe des übertragenen 
Vermögens und dem mit der Steuerbefreiung verfolgten Ziel ab. Je umfang-
reicher die Steuerverschonung und je größer deshalb andererseits das Maß der 
Ungleichbehandlung gegenüber den Erwerbern nicht begünstigten Vermögens 
ist, desto anspruchsvoller wird die Rechtfertigungslast hierfür. Mit dem Gesetz 
zur Anpassung des Erbschaft- und Schenkungsteuer an die Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts vom 4. November 2016 hat der Gesetzgeber die 
Beanstandungen des Bundesverfassungsgerichts beseitigt. Mit steigender Höhe 
des übertragenen betrieblichen Vermögens erfolgt eine angemessene Absen-
kung des Verschonungsgrades oder alternativ eine Prüfung des Bedürfnisses für 
eine Verschonung beim jeweiligen Erwerber.

18. Aufgrund welcher empirischen Daten begründet die Bundesregierung 
eine gravierende Bedrohung von Unternehmen und Arbeitsplätzen ohne 
weitreichende Vergünstigungen im Erbschaftsteuer- und Schenkung-
steuergesetz?

Mit der Verschonung betrieblichen Vermögens bei der Erbschaft- und Schen-
kungsteuer zum Erhalt der Unternehmensstruktur in Deutschland und damit zu-
sammenhängenden Arbeitsplätzen verfolgt der Gesetzgeber nach dem Bundes-
verfassungsgericht einen legitimen Zweck, der zur Erreichung des Ziels geeig-
net und erforderlich ist. Der Gesetzgeber durfte nach dem Bundesverfassungs-
gericht von andernfalls drohenden wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Unter-
nehmen ausgehen.
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19. Hat die Bundesregierung Kenntnis von Steuerfällen, in denen die Erb-
schaftsteuer und Schenkungsteuer eine Existenzgefährdung eines Betrie-
bes begründet hat?

a) Welche Unternehmen waren von der Existenzgefährdung betroffen?

b) Welche Betriebsgröße hatten die betroffenen Unternehmen?

c) Welche Betriebsarten und Branchen waren überdurchschnittlich stark 
betroffen?

Die Ertrags- und Verwaltungskompetenz für die Erbschaft- und Schenkung-
steuer liegt bei den Ländern. Die Bundesregierung hat daher keine Kenntnis 
von solchen Steuerfällen.

20. Wie verhält sich die Bundesregierung zu der Einschätzung der Hans-
Böckler-Stiftung, dass die Erbschaftsteuer und Schenkungsteuer de facto 
regressiv wirkt und vor allem kleine Vermögen belastet, während hohe 
Vermögen über 20 Mio. Euro aufgrund der großzügigen Verschonungsre-
geln systematisch mit effektiv deutlich unter 6 Prozent versteuert werden 
(vgl. https://www.youtube.com/watch?v=gSSISqDMrCE&feature=yout
u.be&t=468)?

Die Bundesregierung nimmt diese Einschätzung zur Kenntnis.

21. Ließen sich nach Einschätzung der Bundesregierung Ausnahmen, Be-
günstigungen und Verschonungsregeln der Erbschaftssteuer und Schen-
kungsteuer streichen, ohne dadurch Arbeitsplätze und den langfristigen 
Erhalt betroffener Unternehmen zu gefährden?

Wenn ja, um welche konkreten Ausnahmen, Begünstigungen und Ver-
schonungsregeln handelt es sich dabei aus Sicht der Bundesregierung?

Einschränkungen bei Begünstigungen und Verschonungsregelungen gehen in 
der Regel mit höheren steuerlichen Belastungen einher. Es ist nicht auszu-
schließen, dass höhere steuerliche Belastungen Arbeitsplätze und Unternehmen 
gefährden.

22. Wie beurteilt die Bundesregierung die in der vorausgegangenen Frage 
angesprochene Einschätzung, dass die Erbschaftsteuer und Schenkung-
steuer de facto regressiv wirkt und vor allem kleine Vermögen belastet, 
hinsichtlich des Leistungsfähigkeitsprinzips?

Die Erbschaftsteuer ist eine Erbanfallsteuer; sie besteuert die beim jeweiligen 
Empfänger mit dem Erbfall eintretende Bereicherung. Der Gesetzgeber verfolgt 
mit der Erbschaftsteuer in ihrer derzeitigen Ausgestaltung das Ziel, den durch 
Erbfall oder Schenkung anfallenden Vermögenszuwachs jeweils gemäß seinem 
Wert zu erfassen und die daraus resultierende Steigerung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit (die durch Erbfall oder Schenkung vermittelte Bereiche-
rung) des Erwerbers mit unterschiedlichen Steuersätzen nach Maßgabe des Ver-
wandtschaftsgrades und dem Wert des Erwerbs zu besteuern.
Die Besteuerung nach der Steigerung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit 
wird durch Berücksichtigung der geltenden Steuerbefreiungen bei der Ermitt-
lung der Bereicherung des Erwerbers und der grundsätzlichen Abzugsfähigkeit 
der Nachlassverbindlichkeiten erreicht. Die Übertragung kleiner Vermögen ist 
insbesondere durch die persönlichen Freibeträge nach § 16 des Erbschaftsteuer- 
und Schenkungsteuergesetzes von der Besteuerung ausgenommen.
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23. Bei wie vielen Unternehmen (absolut und prozentual) müsste aus Sicht 
der Bundesregierung die Lohnsummenregelung Anwendung finden, bzw. 
wie viele Arbeitsplätze müssten von der Lohnsummenregelung abge-
deckt sein (absolut und prozentual), damit das Gemeinwohlkriterium 
„Erhalt der Arbeitsplätze“ verfassungsfest erfüllt ist?

Das Bundesverfassungsgericht hat festgestellt, dass die Lohnsummenregelung 
maßgeblich dazu beiträgt, dass Erwerber betrieblichen Vermögens gegenüber 
Erwerbern nicht betrieblichen Vermögens nicht überprivilegiert werden, wenn 
sie bei Einhaltung ihrer Vorgaben in den Genuss des Verschonungsabschlags 
gelangen. Ein milderes Mittel, um den mit der Verschonungsregelung ange-
strebten Arbeitsplatzerhalt gleich wirksam zu sichern und nachzuweisen, ist 
auch nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts nicht ersichtlich. Die Frei-
stellung von über 90 Prozent aller Betriebe von der Verpflichtung zur Ein-
haltung der Mindestlohnsumme, wie nach altem Recht, entzieht der Verscho-
nungsregelung jedoch ihrerseits ein zentrales Rechtfertigungselement mit weit-
reichenden Folgen. Der Gesetzgeber hat auf die Beanstandung des Bundesver-
fassungsgerichts reagiert. Die Lohnsummenregelung findet nunmehr bereits für 
Betriebe mit mehr als fünf Beschäftigten Anwendung.

24. Zieht die Bundesregierung Alternativen zur Lohnsummenregelung in Be-
tracht, und wenn ja, warum?

Der Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Parteien sieht keine 
Änderungen am Erbschaftsteuerrecht vor. Im Übrigen wird auf die Antwort zu 
Frage 23 verwiesen.

25. Plant die Bundesregierung analog zum Sozialrecht eine Anpassung des 
Familienbegriffs im Erbschaftsteuer- und Schenkungsteuergesetz?

a) Wie bewertet die Bundesregierung Überlegungen, die gesetzliche 
Erbfolge auf den ersten Grad, bzw. den ersten oder zweiten Grad zu 
beschränken?

b) Wie bewertet die Bundesregierung Überlegungen, Lebensgemein-
schaften und angenommene Kinder Eheleuten und eigenen Kindern 
gleichzustellen?

c) Plant die Bundesregierung dahingehend konkrete Gesetzesinitia-
tiven?

Der Koalitionsvertrag der die Bundesregierung tragenden Parteien sieht keine 
Änderungen am Erbschaftsteuerrecht vor.

26. Welchen Anteil misst die Bundesregierung der leistungslosen Übertra-
gung von Erbschaften und Schenkungen zum Vermögensaufbau, der Ver-
mögenskonzentration und Ungleichheit in Deutschland bei?

Aus dem vorliegenden Datenmaterial können zu diesen Auswirkungen keine 
quantitativen Ergebnisse ermittelt werden. Die Erbschaft- und Schenkungsteuer 
leistet grundsätzlich einen wichtigen Beitrag auch zur Besteuerung sogenannter 
„leistungsloser“ Vermögensübertragungen. Dieser Effekt wird umso stärker 
ausfallen, je breiter die Bemessungsgrundlage ausgestaltet ist. Im Übrigen wird 
auf die Antwort zu Frage 25 verwiesen.
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